
BA Steglitz-Zehlendorf 06.05.2025 
OrdUmNatSGA Dez App. 7000 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 13.05.2025 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 782/VI vom 19.03.2025 

Sanierung/Instandsetzung des Radwegs in der Malteser-
straße zwischen Friedrichsrodaer Straße bis Kamenzer 
Damm 
 
Drucksachen-Nr. 1231/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Urban Aykal 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine  

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

Keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: entfällt 

 

 

 

Urban Aykal 
Bezirksstadtrat  
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Abt. Ordnung, Umwelt- und Naturschutz, 13.05.2025 
Straßen und Grünflächen App. 7000 
OrdUmNatSGA Dez 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 782/VI vom 19.03.2025 

Sanierung/Instandsetzung des Radwegs in der Malteser-
straße zwischen Friedrichsrodaer Straße bis Kamenzer 
Damm 
 
Drucksachen-Nr. 1231/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Urban Aykal 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 19.03.2025 den folgenden Beschluss gefasst: 

 
„Das Bezirksamt wird aufgefordert, den Radweg Friedrichsrodaer Straße bis Kamenzer Damm beid-
seitig zu sanieren; zumindest kurzfristig schadhafte Stellen zu beseitigen.“ 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Die Malteserstraße gehört zur Begehungsklasse I der AV Straßenüberwachung und wird im 
Zuge der baulichen Überwachung des öffentlichen Straßenlandes regelmäßig (zwei Mal im Mo-
nat) begangen - § 7 Abs.2 BerlStrG i.V.m AV § 7. 
 
Schäden, welche bei den regelmäßigen Begehungen festgestellt werden, werden im Zuge der 
baulichen Unterhaltung beseitigt. Aufgrund von Wurzelhebungen ist jedoch teilweise lediglich 
eine Gefahrstellenbeseitigung mit Kaltasphalt möglich. Diese wird erfolgen. 
 
Eine ganzheitliche Sanierung der Radverkehrsanlagen des Streckenabschnitts ist aktuell finanzi-
ell nicht möglich. 
 
Es wird gebeten, den Beschluss damit als erledigt zu betrachten. 
 

 

 

Maren Schellenberg         Urban Aykal 
Bezirksbürgermeisterin       Bezirksstadtrat 


